
Protokoll:

 

 

1. Restabfallanalysen
 
Der Landesgesetzgeber verlangt, dass im Rahmen eines Abfallwirtschaftskonzepts
(AWIKO) auch eine Restabfallanalyse durchgeführt wird. Diese wurde, wie das
AWIKO, in Zusammenarbeit mit dem Abfallzweckverband erstellt. Werkleiter Danne
erläutert anhand einer kurzen Präsentation die Ergebnisse der Analyse; die gesamte
Präsentation liegt der Niederschrift als Anlage bei. Weitere Maßnahmen werden
entsprechend dem Ergebnis der Analyse bei der Reduzierung des Bioabfallanteils im
Restabfall erforderlich. Das landesweite Ziel i.H.v. maximal 28 kg/EW/a wird derzeit
in Koblenz noch überschritten. 

 
 

2. Vergaben von Aufträgen

 

Frau Bürgermeisterin Mohrs weist auf die Übersicht zu den Vergaben hin.

 

Auf Frage von RM Knopp erklärt Werkleiter Danne, dass die Vergaben nun

schneller durchgeführt werden können.

 

 

3. Antrag der Stadtratsfraktion Die Linke-PARTEI: Smarte Mülltonnen für Koblenz

 
Frau Bürgermeisterin Mohrs weist darauf hin, dass die Verwaltung einen Versuch
durchführen will, um an einer ausgewählten Stelle einen größeren Papierkorb, der auch
die Möglichkeit der Verdichtung hat, zu testen. 

 
Werkleiter Danne erklärt, dass es bereits einen Versuch zur Digitalisierung von
Papierkörben gegeben hat, der jedoch nicht erfolgreich war. Dabei erscheint es
grundsätzlich fraglich, ob Füllstandsmeldungen sinnvoll sind, wenn die Gefäße

arbeitstäglich geleert werden. 

 
 

4. Systembeschreibung für die Erfassung von Leichtverpackungen

Werkleiter Danne berichtet, dass die Dualen Systeme im kommenden Jahr

wieder die Erfassung von Leichtverpackungen ausschreiben. Hierzu nimmt der

Ausschreibungsführer zur Abstimmung der Systembeschreibung für die

Erfassung von Leichtverpackungen Kontakt mit der Kommune auf. Die Firma

PreZero Dual, als Ausschreibungsführer für den Bereich der Stadt Koblenz, hat

zwischenzeitlich jedoch mitgeteilt, dass die Ausschreibung früher als üblich

erfolgen soll. Dementsprechend rechnet die Verwaltung damit, dass es nicht



ausreicht, die Angelegenheit in der nächsten vorgesehenen Sitzung des

Werkausschusses zu beraten. Daher möchte die Verwaltung darauf hinweisen,

dass ggf. zu einer Sondersitzung eingeladen werden muss.

 

 

 




